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Vorbemerkungen

§ 1 Einleitung

Die Ereignisse vom 11. September 2001 sowie die Anschläge von London und
Madrid am 7. Juli 2005 und 15. Februar 2007 haben gezeigt, dass die westliche Welt
einer verstärkten Bedrohung durch den internationalen Terrorismus ausgesetzt ist.
Zur Bekämpfung dieser Gefahr sowie bei ihrem Streben nach mehr Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte in der Welt setzen die
Vereinten Nationen und die Europäische Union verstärkt auf neue Strategien und
Instrumente. Der Verwendung dieser neuartigen Eingriffsmechanismen liegt dabei
die Einsicht zugrunde, dass traditionelle Wirtschaftssanktionen häufig ihr eigentli-
ches Ziel verfehlen und zu unerwünschten Nebeneffekten, insbesondere in Form
humanitärer Nachteile für die Zivielbevölkerung, führen.

Unter der Bezeichnung smart sanctions hat der UN-Sicherheitsrat, gestützt auf
Kapitel VII UN-Charta, seit den 90-er Jahren insbesondere Sanktionen gegen
Individuen und Organisationen, welche die Drahtzieher friedensbedrohender
Maßnahmen unmittelbar und persönlich treffen sollen, verhängt. Vorrangiges Ziel
von smart sanctions ist es, den Zahlungsverkehr zu unterbinden, mit deren Hilfe
Einzelpersonen und Organisationen ihre terroristischen und kriegerischen Akti-
vitäten finanzieren. Im Zentrum der Anstrengungen steht dabei das Einfrieren von
Finanzmitteln und sonstigen Vermögenswerten (asset freezing) derjenigen Per-
sonen und Organisationen, die im Verdacht stehen, dem internationalen Terro-
rismus anzugehören oder ihn zu unterstützen. Gleichzeitig richten sich eine Reihe
von Sanktionsregimen gegen kriminelle Eliten aus dem Kreis der Staatsführung,
die für staatliches Handeln die Verantwortung tragen. Insbesondere durch Reise-
beschränkungen und das Einfrieren ihres Vermögens sollen diese zur Wahrung von
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten angehalten werden. Dabei
kommen der Auswahl und Aufnahme der Zielpersonen und –organisationen in
Listen (black listing) im Rahmen des asset freezing, welche entweder bei eigens
hierfür eingerichteten Sanktionsausschüssen (sanctions committees) auf UN-
Ebene oder durch autonome Beschlüsse der Europäischen Union erfolgen, eine
Schlüsselrolle zu.

Innerhalb der EU sind die verbindlichen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats von
Anfang an – stellvertretend für alle Mitgliedsstaaten – durch EG-Verordnungen
umgesetzt worden. Wenig Beachtung fand allerdings bisher der Umstand, dass längst
nicht mehr alle Individualsanktionen auf die Initiative des UN-Sicherheitsrats zu-
rückgehen. Vielmehr ist die EU mittlerweile dazu übergegangen, smart sanctions



auch ohne entsprechendes Vorbild auf UN-Ebene, d.h. EU-autonom, zu erlassen.
Auf diese Weise verfolgt sie zunehmend auch eigene Interessen.

Aufgrund dieses normativen Tätigwerdens der EU im Rahmen von smart sanc-
tions, entsteht für alle Wirtschaftsteilnehmer in der EU, wie z.B. Banken, Finanz-
institute und Versicherungsgesellschaften, die Verpflichtung, Geldbewegungen
durch die gelisteten Personen und Einrichtungen zu verhindern sowie deren Ver-
mögen einzufrieren. Die neuen Eingriffsmechanismen führen daher zu erheblichen
Eingriffen in die Freiheitsrechte der Gelisteten.

Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus,
aufgrund derer sich plötzlich zahlreiche Personen und Organisationen auf den
schwarzen Listen des Sicherheitsrats und der Europäischen Union wiederfinden,
tritt die grundrechtliche Dimension und rechtsstaatliche Problematik von smart
sanctions deutlich zu Tage. Die Grundrechtskonformität von smart sanctions ist
daher schnell zum Gegenstand einer Reihe von Verfahren vor den Gemein-
schaftsgerichten geworden, bei denen der Grundrechtsschutz auf völkerrechtlicher
und europarechtlicher Ebene auf dem Prüfstand steht. Fast auf den Tag genau drei
Jahre lang ist die Debatte um die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen smart sanc-
tions von zwei Leiturteilen des EuG angeführt worden, welche zu massiven Ein-
schnitten in die Grundrechte der Betroffenen geführt und den europäischen
Grundrechtsschutz zu Gunsten der UN auf ein nicht mehr hinnehmbares Min-
destmaß reduziert haben. In seinem Urteil im Berufungsverfahren Kadi und Al
Barakaat vom 3. September 2008 hat der EuGH aber deutlich gemacht, dass sich
die Rechtmäßigkeit von smart sanctions innerhalb der Europäischen Union an
europäischen Grundrechtsstandards messen lassen muss. Dennoch haben smart
sanctions die internationale Debatte um das Verhältnis zwischen UN und EU sowie
den internationalen Grundrechtsschutz im Mehrebenensystem von nationalem,
europäischem und internationalem Recht angeheizt und in diesem Zusammenhang
eine Reihe von Fragen aufgeworfen.

Durch den Vertrag von Lissabon wird die Kompetenz der EU zum Erlass von
smart sanctions gemäß Art. 29 EUV i.V.m. Art. 75 und 215 AEUV ausdrücklich
normiert. Die Zweistufigkeit des Verfahrens zum Erlass von smart sanctions bleibt
dabei aufgrund der nach wie vor nicht erfolgten Supranationalisierung der GASP
auch künftig erhalten. Da der Vertrag von Lissabon weder eine Grundrechtsbe-
schwerde noch einen insofern vergleichbaren Rechtsbehelf einführt, ergeben sich mit
Blick auf die Kontrollmöglichkeiten des EuGH im Zusammenhang mit smart
sanctions aber auch in Zukunft kaum Veränderungen gegenüber der derzeitigen
Rechtslage.
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§ 2 Thesen

Die nachfolgende Arbeit soll folgende Thesen belegen:

1. Unterscheidet man die innerhalb der EU existierenden smart sanctions hin-
sichtlich ihrer Zielsetzung, lassen sie sich in zwei Kategorien einteilen. Wäh-
rend die erste Gruppe Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung beinhaltet, geht
es bei der zweiten Kategorie um Sanktionen gegen die Eliten bestimmter
Drittstaaten mit dem Zweck, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechte zu schützen und somit zu einer Verbesserung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit beizutragen.

2. Werden smart sanctions in Bezug auf ihren Initiator beleuchtet, existieren in-
nerhalb des Mehrebenensystems von nationalem, europäischem und interna-
tionalem Recht drei Kategorien. Unterscheiden lassen sich insofern smart
sanctions, welche (1) auf die Initiative der UN zurückgehen und inhaltsgleich in
das Recht der EU implementiert werden, (2) durch ein Zusammenwirken aller
drei Ebenen entstehen und (3) autonom auf EU-Ebenen erlassen werden und mit
denen die EU ihre eigenen Ziele verfolgt.

3. Trotz der jüngsten Verbesserungen der Rechte gelisteter Personen durch die
Einführung humanitärer Mindeststandards im Rahmen des Listing-Verfahrens
unterliegen sämtliche Kategorien von smart sanctions Zweifeln im Hinblick auf
ihre Transparenz, Rechtmäßigkeit und Effektivität.

4. Die auf völkerrechtlicher Ebene bestehenden Vorbehalte gegen eine Kompetenz
des UN-Sicherheitsrats zum Erlass von smart sanctions sowie gegen ihre Ver-
einbarkeit mit gewohnheitsrechtlich bzw. universell anerkannten Menschen-
rechten entbinden die UN-Mitgliedsstaaten bis auf wenige Ausnahmen nicht
von ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung, die durch UN-Resolutionen erlas-
senen smart sanctions anzunehmen und umzusetzen.

5. Eine Verpflichtung der Gemeinschaft zur Umsetzung der nach Kapitel VII UN-
Charta erlassenen Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats existiert weder in völ-
kerrechtlicher noch in gemeinschaftsrechtlicher Hinsicht. Wird die Gemein-
schaft gemäß Art. 60, 301 und 308 EGV tätig, ergibt sich ihre Umsetzungs-
verpflichtung daher allein aus dem Inhalt des vom Rat im Rahmen der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gemäß Art. 14 oder 15 EUV ge-
troffenen Beschlusses. Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon1 folgt dies
aus Art. 28, 29 EUV i.V.m. Art. 75 und 215 AEUV.

1 Der Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am
13. Dezember 2007, ABl. (EG) 2007/C 306/01. Zitiert werden die Artikel der konsolidierten
Fassung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, ABl. (EG) 2008/ C 115/01.
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